
 

 
 
 
 

Homberg (Efze), den 22.12.2023 
 
 

B E S C H L U S S  
 

aus der 25. Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung der Reformationsstadt Homberg (Efze) 

am Freitag, 15.12.2023 
 

 

 
 
öffentliche Sitzung 
 

 
3.1 Änderung der Entschädigungssatzung 

hier: Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit und Auslagenersatz 
 in der Kreisstadt Homberg (Efze) 

VL-267/2023 
2. Ergänzung 

 
Beschluss: 
Es wird beschlossen, die Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche 
Tätigkeit in der Kreisstadt Homberg (Efze) wie folgt zu ändern: 
 
(1)  
 
§ 3, Abs. 5 
 
Die Aufwandsentschädigung für eine ganztägige Vertretung des 
Bürgermeisters wird von jetzt 25,00 € auf 50,00 € angepasst. 
 
(2) 
 
§ 3, Abs. 6 
 
Die Aufwandsentschädigung für eine einzelne Amtshandlung des 
Bürgermeisters wird von jetzt 12,50 € auf 25,00 € angepasst. 
 
(3)      
 
§ 4, Abs. 1, Satz 1 
 
Die Zahl der ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen wird von derzeit 12 auf 15 
pro Jahr heraufgesetzt. 
 
Die Änderungen treten mit Wirkung vom 01. Januar 2024 in Kraft. 
 

 
 




